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In diesem Heft inserieren:  
Bank Verlag Wien, U 3; Linde Verlag, S. 550, 563, 587; OeKB, U 2.

Auf Grund eines technischen Versehens in der Druckerei fehlen bei einigen Exemplaren der Juli
ausgabe des ÖBAs einzelne Seiten. Dies betrifft offenbar vor allem die Seiten mit dem Inhalts-
verzeichnis. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler und liefern Ihnen auf Anforderung gerne ein 
einwandfreies Exemplar nach.
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